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Index

32/01 Finanzverfahren allgemeines Abgabenrecht

Norm

BAO §80 Abs1;

BAO §9 Abs1;

1. BAO § 80 heute

2. BAO § 80 gültig ab 01.01.2024 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 200/2023

3. BAO § 80 gültig von 31.12.2004 bis 31.12.2023 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 180/2004

4. BAO § 80 gültig von 01.01.1962 bis 30.12.2004

1. BAO § 9 heute

2. BAO § 9 gültig ab 01.01.1962

Hinweis auf Stammrechtssatz

GRS wie 2012/16/0001 E 28. Februar 2014 RS 1

Stammrechtssatz

Nach der ständigen Rechtsprechung des Verwaltungsgerichtshofes hat der Vertreter darzutun, aus welchen Gründen

ihm die Erfüllung abgabenrechtlicher P;ichten unmöglich gewesen sei, widrigenfalls die Abgabenbehörde eine

schuldhafte Verletzung im Sinne des § 9 Abs. 1 BAO annehmen darf. Hat der Vertreter schuldhaft seine P;icht verletzt,

für die Abgabenentrichtung aus den Mitteln der Gesellschaft zu sorgen, so darf die Abgabenbehörde davon ausgehen,

dass die P;ichtverletzung für die Uneinbringlichkeit ursächlich war (vgl. etwa das hg. Erkenntnis vom 18. März 2013,

2011/16/0187). Nach der ebenfalls ständigen Rechtsprechung des Verwaltungsgerichtshofes haftet der Vertreter für

nicht entrichtete Abgaben des Vertretenen auch dann, wenn die ihm zur Verfügung stehenden Mittel zur Entrichtung

aller Verbindlichkeiten des Vertretenen nicht ausreichten, es sei denn, er weist nach, dass er die Abgabenschulden im

Verhältnis nicht schlechter behandelt hat als bei anteiliger Verwendung der vorhandenen Mittel für die Begleichung

aller Verbindlichkeiten. Auf dem Vertreter lastet auch die Verp;ichtung zur Errechnung einer entsprechenden Quote

und des Betrages, der bei anteilsmäßiger Befriedigung der Forderungen der Abgabenbehörde zu entrichten gewesen

wäre. Eine Betrachtung der Gläubigergleichbehandlung hat zum jeweiligen Fälligkeitszeitpunkt zu erfolgen (vgl. das

erwähnte hg. Erkenntnis vom 18. März 2013). Dem Vertreter obliegt es auch, entsprechende Beweisvorsorgen - etwa

durch das Erstellen und Aufbewahren von Ausdrucken - zu treEen. Dem Vertreter, der fällige Abgaben der Gesellschaft

nicht oder nicht zur Gänze entrichten kann, ist schon im Hinblick auf seine mögliche Inanspruchnahme als

Haftungsp;ichtiger zumutbar, jene Informationen zu sichern, die ihm im Falle der Inanspruchnahme als

Haftungsp;ichtiger die Erfüllung der Darlegungsp;icht im oben beschriebenen Sinn ermöglichen (vgl. abermals das

erwähnte hg. Erkenntnis vom 18. März 2013, mwN).Nach der ständigen Rechtsprechung des Verwaltungsgerichtshofes

hat der Vertreter darzutun, aus welchen Gründen ihm die Erfüllung abgabenrechtlicher P;ichten unmöglich gewesen
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sei, widrigenfalls die Abgabenbehörde eine schuldhafte Verletzung im Sinne des Paragraph 9, Absatz eins, BAO

annehmen darf. Hat der Vertreter schuldhaft seine P;icht verletzt, für die Abgabenentrichtung aus den Mitteln der

Gesellschaft zu sorgen, so darf die Abgabenbehörde davon ausgehen, dass die P;ichtverletzung für die

Uneinbringlichkeit ursächlich war vergleiche etwa das hg. Erkenntnis vom 18. März 2013, 2011/16/0187). Nach der

ebenfalls ständigen Rechtsprechung des Verwaltungsgerichtshofes haftet der Vertreter für nicht entrichtete Abgaben

des Vertretenen auch dann, wenn die ihm zur Verfügung stehenden Mittel zur Entrichtung aller Verbindlichkeiten des

Vertretenen nicht ausreichten, es sei denn, er weist nach, dass er die Abgabenschulden im Verhältnis nicht schlechter

behandelt hat als bei anteiliger Verwendung der vorhandenen Mittel für die Begleichung aller Verbindlichkeiten. Auf

dem Vertreter lastet auch die Verp;ichtung zur Errechnung einer entsprechenden Quote und des Betrages, der bei

anteilsmäßiger Befriedigung der Forderungen der Abgabenbehörde zu entrichten gewesen wäre. Eine Betrachtung der

Gläubigergleichbehandlung hat zum jeweiligen Fälligkeitszeitpunkt zu erfolgen vergleiche das erwähnte hg. Erkenntnis

vom 18. März 2013). Dem Vertreter obliegt es auch, entsprechende Beweisvorsorgen - etwa durch das Erstellen und

Aufbewahren von Ausdrucken - zu treEen. Dem Vertreter, der fällige Abgaben der Gesellschaft nicht oder nicht zur

Gänze entrichten kann, ist schon im Hinblick auf seine mögliche Inanspruchnahme als Haftungsp;ichtiger zumutbar,

jene Informationen zu sichern, die ihm im Falle der Inanspruchnahme als Haftungsp;ichtiger die Erfüllung der

Darlegungsp;icht im oben beschriebenen Sinn ermöglichen vergleiche abermals das erwähnte hg. Erkenntnis vom 18.

März 2013, mwN).
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